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I. Problemstellung 

1. Situation der Gemeinden 
In diesem Jahr erwarten die Städte und Gemeinden ein Rekorddefizit von 
insgesamt annähernd 10 Milliarden Euro. Die Gesamtverschuldung wird auf 
rd. 100 Milliarden Euro ansteigen. Die Gewerbesteuereinnahmen sind erneut 
mit über elf Prozent dramatisch eingebrochen. Parallel dazu steigen die Aus-
gaben der Gemeinden für die gesetzlich vorgeschriebenen sozialen Leistun-
gen und vielfach überzogener Normen und Standards. Die völlig überzoge-
nen Tarifabschlüsse für den Öffentlichen Dienst haben die Finanzsituation der 
Gemeinden weiter verschärft. 

Der vom Bundestag kürzlich beschlossene Erlass des kommunalen Anteils 
am Flutopferhilfefonds in Höhe von einmalig rund 0,8 Mrd. Euro ist richtig, 
bedeutet aber nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Notwendig 
wäre mindestens die von Bundesrat und Opposition im Bundestag geforderte 
Senkung der Gewerbesteuerumlage, um die Gemeinden nachhaltig in der 
Größenordnung von über 2 Milliarden Euro jährlich zu entlasten. Diesem 
Schritt hat sich Rot-Grün bislang – selbst in namentlicher Abstimmung – ver-
weigert. 

In vielen Städten und Gemeinden herrscht die blanke Not: Dringend erforder-
liche Reparaturarbeiten an Schulen, Kindergärten, Sportstätten, Krankenhäu-
sern und Straßen werden mangels ausreichender Finanzausstattung nicht 
vorgenommen. Gelder für Jugendarbeit werden gestrichen. Büchereien, 
Sportstätten, Museen und Theater werden geschlossen. Eintrittsgelder für 
verbleibende kommunale Einrichtungen werden bei verkürzten Öffnungszei-
ten erhöht.  

Finanzielle Freiräume für eine aktive und bürgerfreundliche Gestaltung der 
Kommunalaufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge bestehen in Anbetracht 
leerer Kassen schon lange nicht mehr. Die kommunale Selbstverwaltung ist 
in höchstem Maße gefährdet.  

Die Haushaltsmisere der Kommunen geht besonders zu Lasten des traditio-
nell hohen Anteils der Städte und Gemeinden an den öffentlichen Investitio-
nen. Die anhaltende Investitionsschwäche der Kommunen verschärft die kon-
junkturelle Situation zusätzlich und gefährdet die Zukunftsfähigkeit unseres 
Landes. 

2. Bürokratische und konjunkturanfällige Gewerbesteuer 
Die Gewerbesteuer ist eine im internationalen Vergleich nahezu unbekannte 
Sonderbelastung für die Unternehmen in Deutschland. Sie wirkt wettbe-
werbsverzerrend, weil Exporte belastet und Importe nicht belastet werden. 
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Die Gewerbesteuer ist für die Gemeinden eine besonders wichtige und für 
viele Gemeinden die Haupteinnahmequelle. Das Aufkommen betrug im Jahr 
2001 rund 24,5 Milliarden Euro.  

Die Gewerbesteuer ist jedoch für die Haushalte der Gemeinden kein bere-
chenbares und stabiles Fundament: Sie ist stark konjunkturabhängig, da nicht 
zuletzt nach Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 1.1.1998 die Ge-
werbesteuer faktisch zu einer reinen Ertragsteuer geworden ist.  

Die Gewerbesteuer ist ein Fremdkörper in unserem Steuersystem. Sie steht 
einer grundlegenden Steuervereinfachung durch die Gleichbehandlung und 
Zusammenfassung von Einkunftsarten (Einkommen- und Körperschaftsteuer) 
im Wege.  

Die Sonderrolle der Gewerbesteuer erschwert eine gerechte und nachvoll-
ziehbare Ausgestaltung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs. So müssen 
die Gemeinden einen Teil der ihnen zustehenden Erträge aus der Gewerbe-
steuer über die Gewerbesteuerumlage wieder an Bund und Länder abführen.  

Um die Kumulation von Einkommen- und Gewerbesteuer zumindest partiell 
zu beseitigen, wurde zudem die Möglichkeit der Anrechnung geschaffen, die 
ihrerseits wieder neue Ungerechtigkeiten schafft und die Steuersystematik 
weiter aushöhlt. Darüber hinaus ist es unwirtschaftlich, dass der Gesetzgeber 
den Unternehmen die aufwendige Ermittlung der Bemessungsgrundlage für 
die Gewerbesteuer zumutet, wenn die Belastung anschließend teilweise wie-
der neutralisiert wird.  

Hinzu kommt, dass aufgrund der Freibeträge nur noch 10% der Gewerbebe-
triebe zur Gewerbesteuer herangezogen werden, nur 3% aller Gewerbebe-
triebe erwirtschaften 2/3 des gesamten Gewerbesteueraufkommens. 

Eine weitere Ungerechtigkeit entsteht, wenn die Einkommensteuerschuld we-
gen kleiner Gewinne gering oder in Folge von Verlusten gleich Null ist. Dann 
bleibt es bei der Gewerbesteuerbelastung, deren Höhe zudem von Dauer-
schuldzinsen und anderen Hinzurechnungen abhängt. 

Zudem stößt die Gewerbesteuer auch verfassungsrechtlich auf gewichtige 
Einwände. Durch die einseitig nur Personenunternehmen gewährten pau-
schalen Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer nach § 35 
EStG wird diese materiell zu einer kommunalen Sondersteuer für Kapitalge-
sellschaften, wobei wegen der zahlreichen Freibeträge und Messzahlenstaf-
felung nur ertragsstarke Unternehmen betroffen sind. Mit den finanzverfas-
sungsrechtlichen Grundsätzen einer gleichmäßigen und am Leistungsfähig-
keitprinzip orientierten Besteuerung lässt sich die Gewerbesteuer deshalb 
nicht vereinbaren. 

Die Gewerbesteuer belastet als Sondersteuer für Unternehmen Arbeitsplätze 
und Investitionen. Sie verkompliziert das Steuerrecht und ist als unkalkulier-
bare Finanzquelle eine fortwährende Existenzbedrohung für die Gemeinden. 
Zentraler Reformansatz ist deshalb die Abschaffung der Gewerbesteuer.  
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3. „Das deutsche Steuerchaos“ 
Der Zustand des deutschen Steuersystems ist durch den Begriff „Steuercha-
os“ am besten zu beschreiben. Das Steuerrecht ist kompliziert und undurch-
schaubar. Mit zahlreichen Ausnahmen und Sonderregelungen ist in der Ver-
gangenheit der vergebliche Versuch unternommen worden, mit Steuern zu 
steuern.  

Dieser Politikansatz hat zu massiven Verzerrungen und Verwerfungen ge-
führt, die wiederum zu immer neuen Korrekturen führen, um unerwünschten 
Nebenwirkungen zu begegnen. Unser derzeitiges Steuersystem ist ein 
Standortnachteil für Deutschland. Es mindert die Bereitschaft insbesondere 
ausländischer Unternehmen, in Deutschland zu investieren und damit Ar-
beitsplätze zu schaffen. 

Das beschriebene Chaos zeigt sich auch bei den Gemeindefinanzen: Bei-
spielhaft sei hier genannt dass der 15%ige Anteil der Gemeinden diesen nicht 
in vollem Umfang zufließt. Grund hierfür ist die Tatsache, dass Einkommen 
nur bis zu einer Höhe von 50.000 Euro in die Berechnung des Anteils einflie-
ßen. 

4. Mangel an Wettbewerbsföderalismus 
Die zunehmende Vermischung der Zuständigkeiten von Europa, Bund, Län-
dern und Gemeinden hat das ursprüngliche System der Zusammengehörig-
keit von Aufgaben und Ausgaben weitgehend abgeschafft. Stattdessen gibt 
es undurchsichtige Mischsysteme. Dadurch wird nicht nur der Föderalismus 
insgesamt, sondern auch die Handlungs- und Reformfähigkeit Deutschlands 
schwer beeinträchtigt. Dies führt zum Verlust klarer Verantwortlichkeiten. Wo 
alle zuständig sind, trägt keiner Verantwortung. Das Konnexitätsprinzip (ein-
fach ausgedrückt „Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen“) wird 
sträflich vernachlässigt. Hinzu kommen mangelnde Transparenz der Umver-
teilungs- und Finanzströme. Die vielfachen Folgen sind aufgeblähte Haushal-
te, Schuldenberge und Misswirtschaft.  

II. Zielsetzung 

1. Stärkung der Gemeinden 
Unser erster Bundespräsident, Theodor Heuss, hat es einmal auf die griffige 
Formel gebracht: „Das Wichtigste im Staat sind die Gemeinden, und das 
Wichtigste in der Gemeinde sind die Bürger“. Diesen demokratischen Grund-
satz gilt es zu verwirklichen. Deutschland braucht starke Städte und Gemein-
den. Sie sind der Garant für Wachstum und Wohlfahrt. Wer Bürgernähe und 
Subsidiarität ernst nimmt, muss das Gemeinwesen von unten stärken. Kom-
munale Selbstverwaltung bedeutet Freiraum und Verantwortung für Entschei-
dungen vor Ort. Dies erfordert eine klare Aufgabenzuweisung gepaart mit 
größtmöglicher Handlungsfreiheit und Finanzautonomie.  
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2. Kommunalfinanzen auf solide Grundlage stellen 
Die Kommunen brauchen eine solide, unbürokratische und konjunkturunab-
hängige Finanzgrundlage. Diese muss so kräftig sein, dass die Kommunen 
ihre Aufgaben sachgerecht und angemessen erfüllen können. Die Politik des 
Bundes und der Länder darf zukünftig nicht mehr zu Lasten der Gemeinden 
gehen.  

Die Finanzierung muss dem Grundsatz der Steuergerechtigkeit und Ange-
messenheit unterliegen. Soweit das Äquivalenzprinzip über Gebühren und 
Beiträge für die Finanzierung kommunaler Leistungen nicht herangezogen 
werden kann, sind die Bürger und Unternehmen entsprechend ihrer Leis-
tungsfähigkeit zu besteuern.  

Hierzu bedarf es einer tiefgreifenden Strukturreform. Voraussetzung für eine 
solide und gerechte Grundlage ist die Abschaffung der Gewerbesteuer und 
die Einführung einer Kommunalsteuer, d.h. einem Hebesatzrecht der Ge-
meinden an der Einkommen- und Körperschaftsteuer und zudem eine ange-
messene Beteiligung an der vergleichsweise konjunkturunabhängigen Um-
satzsteuer.  

3. Einfache, niedrige und gerechte Steuern 
Deutschland braucht ein einfaches, niedriges und gerechtes Steuersystem: 
Das Steuerrecht muss für jeden, den es angeht, verständlich und durch-
schaubar sein. Steuerliche Ausnahmeregelungen sind konsequent abzubau-
en. Je einfacher und transparenter ein Steuersystem ist, umso geringer ist die 
Gefahr, dass sich Bürger und Unternehmen durch legale Steuertricks dem 
Steuerzugriff entziehen können. Insofern sorgt ein einfacheres Steuerrecht 
auch für mehr Steuergerechtigkeit. Zudem müssen die Steuern deutlich ge-
senkt werden. Eine Steuerreform aus einem Guss, die auf diese Ziele und 
Grundsätze ausgerichtet ist, ist zudem das beste Beschäftigungsprogramm.  

4. Stärkung des Wettbewerbsföderalismus 
Deutschland braucht einen ausgeprägten und funktionsfähigen Föderalismus. 
Die jeweils höhere Entscheidungsebene darf dabei nur das regeln, was die 
untere nicht besser regeln kann. Den Gebietskörperschaften soll konsequent 
die Möglichkeit gegeben werden, in eigener Verantwortung ihre Probleme zu 
lösen. Dabei gilt der Grundsatz, dass die Ebene, die bestimmte Aufgaben er-
füllen soll, auch die Mittel zur Finanzierung zur Verfügung hat und diese in Fi-
nanzhoheit verantwortet.  

Durch Dezentralisierung und klare Kompetenzverteilung zwischen Europa, Bund, 
Ländern und Gemeinden soll dem Prinzip des Wettbewerbs auch im politischen 
System Geltung verschafft werden. Dadurch wird der notwendige Druck und 
Handlungsspielraum erzeugt, um die Kosten staatlicher Leistungen zu reduzie-
ren und die Steuerlast zu mindern. Gute Politik muss belohnt werden. 

Die Zunahme des Gestaltungsraumes in einem solchen Wettbewerbs-
föderalismus bietet langfristig auch für die wirtschaftlich noch schwächeren 
Regionen – etwa die neuen Länder – große Chancen.  
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Nur im Wettbewerb untereinander können die staatlichen Institutionen die Ak-
zeptanz ihrer Maßnahmen und ihre eigene Effizienz überprüfen und verbes-
sern. Sie können aus neuen Ideen lernen und von ihnen profitieren. Und vor 
allem: Die staatlichen Instanzen werden im Wettbewerbsföderalismus hand-
lungsfähiger. Sie können Reformen nicht nur in Angriff nehmen, sie können 
sie auch durchsetzen. Und sie verantworten diese vor ihren Wählern.  

III. Lösungskonzept 

A. Finanzautonomie der Kommunen stärken 
Kernstück der liberalen Gemeindefinanzreform ist die Abschaffung der Gewer-
besteuer und deren Ersatz durch zwei neue bzw. neu gestaltete Säulen der Ge-
meindefinanzierung: 

Säule I: Einführung einer Kommunalsteuer als Annexsteuer zur Einkommen- 
und Körperschaftsteuer, deren Höhe ausschließlich durch die Entschei-
dungen des jeweiligen Stadt- bzw. Gemeinderates bestimmt wird. 

Säule II: Ein substantiell erhöhter Anteil der Städte und Gemeinden an der Um-
satzsteuer, deren Höhe durch Bundesgesetz festzulegen ist. 

Zur Umsetzung sind folgende fünf Reformschritte notwendig: 

1. Gewerbesteuer abschaffen 
Zentraler Reformansatz der Liberalen Gemeindefinanzreform ist die Abschaf-
fung der konjunkturanfälligen Bürokratiemonstrums Gewerbesteuer (siehe 
auch Seite 3). Nur dadurch ist eine nachhaltige Verstetigung der Einnahmen 
der Gemeinden auf einer soliden finanziellen Grundlage möglich. Die Ab-
schaffung der Gewerbesteuer hat zur Konsequenz, dass die Gewerbesteuer-
umlage, die die Gemeinden an Bund und Land abführen, entfällt. 

Die Abkehr von der Gewerbesteuer ist zudem der Schlüssel für den Einstieg 
in ein einfaches, niedriges und gerechtes Steuersystem. Als erster Schritt 
muss deshalb im Deutschen Bundestag die Aussetzung der Gewerbesteuer 
beschlossen werden. Dazu reicht die einfache Mehrheit. 

Eine Ausweitung der Gewerbesteuer, wie sie SPD, Grüne und Teile der Uni-
on fordern, auf alle Freiberufler und Selbständigen würde 100.000de von 
Ausbildungsbetrieben und Arbeitsstätten mit zusätzlicher Bürokratie und Ab-
gabenlast überziehen. Forderungen, der Konjunkturanfälligkeit der Gewerbe-
steuer durch eine Erweiterung der Bemessungsgrundlage um ertragsunab-
hängige Anteile wie Mieten, Pachten und Leasingraten begegnen zu wollen, 
erweisen sich als wirtschaftpolitischer Bumerang und helfen den Gemeinden 
nicht. Wenn der Staat unabhängig von der Ertragslage Steuern kassiert, wird 
die Eigenkapitaldecke der Unternehmen noch dünner und die Insolvenzwahr-
scheinlichkeit noch höher. Das gilt ganz besonders für Unternehmen, die nur 
geringe Gewinne machen oder gar Verluste schreiben. In der konjunkturellen 
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Krise werden dadurch die rezessiven Kräfte noch verstärkt, was sich insge-
samt nachteilig auf die Beschäftigungslage wie auch auf die öffentlichen 
Haushalte auswirkt. 

Außerdem ist zu bedenken, dass sich auf Grund der neuen Eigenkapitalvor-
schriften nach Basel II für einige Unternehmen Kredite verteuern werden, da 
die Banken die Kredite für diese Unternehmen mit einem größeren Anteil an 
Eigenkapital unterlegen müssen. Das gilt insbesondere in Verlustphasen, da 
hier das Rating für das betroffene Unternehmen schlechter ausfällt. Eine 
Ausweitung der Bemessungsgrundlage bei der Gewerbesteuer um weitere 
ertragsunabhängige Elemente bedeutet für die Unternehmen, dass das Ra-
ting tendenziell schlechter ausfällt und auch an dieser Stelle für die betroffe-
nen Unternehmen der Finanzbedarf steigt. 

Zusammen können die Auswirkungen von Basel II und eine Revitalisierung 
der Gewerbesteuer die Finanzierungssituation für ein Unternehmen erheblich 
verschärfen. Besonders betroffen sein wird der industrielle Mittelstand, der 
sich weder über die Börse noch über die internationalen Kapitalmärkte finan-
zieren kann. Die Unternehmen werden hier besonders in schwieriger konjunk-
tureller Lage zum einen durch steigende Zinskosten und zum anderen durch 
die Revitalisierung der Gewerbesteuer belastet. 

 

2. Kommunalsteuer einführen 
Als Instrument zur Stärkung der kommunalen Finanzautonomie und der 
Selbstverwaltung der Gemeinden gem. Art. 28 Abs. 2 GG setzt sich die FDP 
für die Einführung einer Kommunalsteuer ein, die in Anlehnung an das Ver-
fahren der Kirchensteuererhebung als prozentualer Zuschlag auf die Ein-
kommen- und auf die Körperschaftsteuer ausgestaltet wird. 

Der von jeder Gemeinde der Höhe nach selbst festzusetzende Kommunal-
steuersatz gilt einheitlich für die Einkommensteuerpflichtigen und die Kapital-
gesellschaften. Er ist damit rechtsformneutral. Indem die Gemeinden den Zu-
schlag auf die Kommunalsteuer nach ihrem Finanzbedarf individuell festle-
gen, entsteht zwischen den Gemeinden der erwünschte Wettbewerb. 

Die Kommunalsteuer der Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen tritt an die 
Stelle des bisherigen 15%igen Anteils der Gemeinden am Einkommensteuer-
aufkommen. Der Einkommensteuertarif ist entsprechend abzusenken.  

Bezüglich des bisherigen 15%igen Gemeindeanteils an der Einkommensteu-
er auf der einen Seite und der Einnahmen aus der Kommunalsteuer der 
Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen auf der anderen Seite ergibt sich Auf-
kommensneutralität, wenn der Kommunalsteuersatz auf 17,5% (85 * 17,5% = 
100) festgesetzt wird. Die Grenzbelastung aus Spitzensteuersatz (35,7%) und 
17,5%iger Kommunalsteuer (17,5% auf 35,7 = 6,2%) beträgt dann für Ein-
kommensteuerpflichtige 42% (Belastung wie bei Tarif „Eichel 2005“). 
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Die Kommunalsteuer führt dazu, dass alle Bürger und Unternehmen entspre-
chend ihrer Leistungsfähigkeit an der Finanzierung ihrer Gemeinde beteiligt 
werden. Der Kommunalsteuersatz wird auf der Lohnsteuerkarte gesondert 
ausgewiesen und ist damit für Bürger und Unternehmen transparent. Alle 
steuerpflichtigen Bürger und Unternehmen haben somit einen Anreiz, die 
gemeindliche Haushalts- und Finanzpolitik kritisch zu begleiten. Dadurch wird 
das Band zwischen Bürgern und Unternehmen auf der einen Seite und der 
kommunalen Selbstverwaltung auf der anderen Seite wieder enger geknüpft. 

3. Einkommen- und Körperschaftsteuer anpassen 
Mit Wegfall des 15%igen Anteils der Gemeinden an der Einkommensteuer 
und gleichzeitiger Einführung der Kommunalsteuer muss der Einkommens-
teuertarif belastungsneutral um 15% abgesenkt werden. Das heißt die Ein-
kommensteuersätze werden über den gesamten Tarifverlauf um 15% auf 
85% ihres bisherigen Niveaus gesenkt. Der für 2005 vorgesehene Spit-
zensteuersatz von 42% würde also auf 35,7% sinken.  

Die Hebesätze für die Annexsteuern (z.B. Kirchensteuer) müssen zur Wah-
rung der Aufkommensneutralität entsprechend angepasst werden.  
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Schaubild 1:  Grenzsteuersätze bei einem um 15% abgesenkten Einkommens-
teuertarif und Grenzsteuersätze, wenn die Kommunalsteuer mit 
einem Zuschlagssatz von 17,5% hinzu gerechnet wird  
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Die steuerliche Belastung der Kapitalgesellschaften aus Körperschaftsteuer 
(25%) und Gewerbesteuer beträgt zurzeit im Durchschnitt zwischen 37% und 
38,5%. Zum Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer bei den Kapitalge-
sellschaften und zur Wahrung der Rechtsformneutralität der Besteuerung 
muss die Körperschaftsteuer daher angepasst werden.  

Damit das Steueraufkommen aus Körperschaftsteuer + Gewerbesteuer in der 
Summe erhalten bleibt, muss zum Ausgleich für die Abschaffung der Gewer-
besteuer der Hebesatz für die Körperschaftsteuer so angehoben werden, 
dass die Summe aus angehobener Körperschaftsteuer + Kommunalsteuer 
der Kapitalgesellschaften dem bisherigen Aufkommen entspricht. Vorge-
schlagen wird eine Körperschaftsteuer von 32%. Wird ein Kommunalsteuer-
satz von 17,5% unterstellt, ergibt sich eine Gesamtbelastung für die Kapital-
gesellschaft in Höhe von 37,6% 

Mit der Anhebung der Körperschaftssteuer wird der Unterschied zwischen 
dem Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer und dem Körperschaftsteu-
ersatz erheblich reduziert und dem verfassungsrechtlich und wirtschaftspoli-
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tisch gebotenen Grundsatz der Rechtsformneutralität der Besteuerung Rech-
nung getragen. 

4. Gemeinden an der Umsatzsteuer stärker beteiligen 
Auf der Basis der Zahlen für das Jahr 2001 führen die Abschaffung der Ge-
werbesteuer, die Mehreinnahmen bei den Ertragssteuern zur Folge hat, und 
die vorgeschlagene Anhebung der Körperschaftsteuer zu Mehreinnahmen bei 
Bund und Ländern in der Größenordnung von mehr als 14 Mrd. Euro (Tabelle 
Seite 16, Zeilen 7 + 13). Für die Gemeinden verbleibt trotz Einführung der 
Kommunalsteuer als Annexsteuer zur Einkommen- und Körperschaftsteuer 
noch ein Einnahmedefizit von mehr als 13 Mrd. Euro (Tabelle Seite 16, Zeilen 
7 + 13).  

Dieses Defizit muss über die Erhöhung des Anteils der Gemeinden an der 
Umsatzsteuer ausgeglichen werden. Seit der Abschaffung der Gewerbekapi-
talsteuer 1998 erhalten die Gemeinden bereits einen Anteil von 2,2% an der 
Umsatzsteuer. Diese ist seitdem zu einer wichtigen Einnahmequelle der Ge-
meinden geworden. Ihr Anteil an den Steuereinnahmen aller Gemeinden be-
trug bei steigender Tendenz im Jahr 2001 in den alten Bundesländern 5,1% 
und in den neuen Bundesländern 10,0%.  

Auf der Basis der Zahlen für das Jahr 2001 schlägt die FDP vor, den Anteil 
der Gemeinden an der Umsatzsteuer um 9,8%-Punkte auf 12,0% zu erhöhen 
(Tabelle Seite 16, Zeile 14). Dadurch ist nicht nur in hohem Maße Aufkom-
mensneutralität der vorgeschlagenen Gemeindefinanzreform für Bund, Län-
der und Gemeinden gegeben, sondern über den erhöhten Anteil an der Um-
satzsteuer entsteht für die Gemeinden eine ergiebige und weitgehend kon-
junkturunabhängige Einnahmequelle.  

Zudem setzt sich die FDP dafür ein, dass die Verteilung der Umsatzsteuer 
auf die Gemeinden vereinfacht und ausschließlich nach der Zahl der sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigten (ohne Beschäftigte von Gebietskör-
perschaften, Behörden und Sozialversicherungen) erfolgt. Damit wird auch 
den grundgesetzlichen Vorgaben aus Art. 106 V a GG, der einen orts- und 
wirtschaftskraftbezogenen Schlüssel für die Verteilung vorsieht, entsprochen. 
Durch die Anknüpfung an die Zahl der Beschäftigten entsteht vor Ort zudem 
ein starkes finanzielles Interesse an der Schaffung von Arbeitsplätzen. 

5. Den kommunalen Finanzausgleich anpassen 
Trotz der Aufkommensneutralität in der Gesamtheit des Steueraufkommens 
wird es im Einzelfall zu Verschiebungen kommen. Dies gilt zumal für das Ein-
führungsjahr der Gemeindefinanzreform auf Grund von Vorauszahlungs-, Ve-
ranlagungs-, Zahlungs- und Spitzabrechnungsterminen.  

In diesen Fällen greift auch künftig der kommunale Finanzausgleich. Zudem 
kann in der Einführungsphase zur Vermeidung von Anpassungshärten eine 
Ausgleichsmasse durch Einführung eines Gemeindeanteils an den nicht per-
sonenbezogenen Ertragsteuern (pauschalierte Lohnsteuer, nicht veranlagte 
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Kapitalertragssteuer; Zinsabgeltungsteuer etc.) bereitgestellt werden. Der 
Härteausgleich ist degressiv zu gestalten.  

Der Kommunale Finanzausgleich ist, je nach Bundesland unterschiedlich, 
durch die Fülle der einbezogenen Gewichtungsfaktoren und Sondertatbe-
stände weitgehend intransparent und kaum noch berechenbar. Noch immer 
wird zumeist ein zu hoher Anteil der Zahlungen an bestimmte Voraussetzun-
gen auf Gemeindeebene gebunden, statt den Gemeinden Pauschalbeträge 
zu zahlen und ihnen die autonome Entscheidung über die Mittelverwendung 
zu überlassen. Die FDP fordert, im Rahmen einer umfassenden Gemeindefi-
nanzreform auch die Struktur des Kommunalen Finanzausgleichs mit dem 
Ziel zu reformieren, ihn einfach und gerecht zu gestalten. 

6. Finanzielle Auswirkungen des Reformvorschlages 
Die finanziellen Auswirkungen dieser Änderungen werden im Folgenden zu-
nächst schematisch und dann numerisch auf der Grundlage der Modellrech-
nungen des Karl-Bräuer-Instituts des Bundes der Steuerzahler an Hand der 
Zahlen für das Jahr 2001 dargestellt.  

• Wegfall der Gewerbesteuer 
Die Abschaffung der Gewerbesteuer wirkt sich nicht nur auf die Haushalte der 
Gemeinden, sondern auch auf die von Bund und Ländern aus. Mit der Ge-
werbesteuer entfällt auch die Gewerbesteuerumlage, die zu gleichen Teilen 
an Bund und Länder fließt. 

Die Gewerbesteuer ist als Betriebsausgabe bei der Ermittlung der einkom-
men- und körperschaftsteuerlichen Bemessungsgrundlage abzugsfähig und 
mindert also den Gewinn und damit die Steuerschuld der Unternehmen. Ihr 
Wegfall erhöht den Gewinn und damit das Aufkommen bei Einkommen- und 
Körperschaftsteuer. Davon profitieren Bund, Länder und Gemeinden. 

Höhere Gewinne bei Körperschaften dürften höhere Ausschüttungen zur Fol-
ge haben. Daraus folgt ein höheres Aufkommen der Kapitalertragsteuer, die 
Bund und Ländern je zur Hälfte zusteht. 

Da die Gemeinden über die Gewerbesteuerumlage an der Finanzierung des 
Fonds Deutsche Einheit beteiligt sind und die Umlage auch in den Länderfi-
nanzausgleich einfließt, ergeben sich hier ebenfalls finanzielle Auswirkungen. 

Auf der Basis der Daten des Jahres 2001 ergibt sich, dass der Wegfall der 
Gewerbesteuer einschließlich der weiteren geschilderten Auswirkungen auf 
die Steuereinnahmen der öffentlichen Haushalte im Saldo zu Steuerausfällen 
von 10,6 Mrd. Euro führt (siehe Übersicht Seite 16, Zeile 7). 
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Schaubild 2: Auswirkungen des Wegfalls der Gewerbesteuer und der Gewer-
besteuerumlage auf die Steuereinnahmen von Bund, Ländern 
und Gemeinden 
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Eine genaue Berechnung der Auswirkungen der Abschaffung der Gewerbe-
steuer für das Jahr 2005 an ist mangels ausreichend konkreter Daten heute 
noch nicht möglich. Das Bundesfinanzministerium hat das Gewerbesteuer-
aufkommen für das Jahr 2005 auf rd. 29 Mrd. Euro hochgerechnet, allerdings 
unter Zugrundelegung z.B. eines durchschnittlichen Jahresanstiegs der Ge-
winne aus Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften von 4,5%, be-
rechnet auf der Basis von 1995. 

• Änderungen bei den Ertragsteuern 
Das Aufkommen an Körperschaftsteuer wird sich bei einem künftigen Steu-
ersatz von 32% von 18,7 Mrd. Euro um 5,2 Mrd. Euro auf 23,9 Mrd. Euro er-
höhen (berechnet nach einem „Basisaufkommen“ von 15 Mrd. Euro + 3,7 
Mrd. Euro Mehrsteuern aus Wegfall der Gewerbesteuer; Tabelle Seite 16, 
Zeile 8).  

Die Absenkung des Einkommensteuertarifs um den bisherigen Anteil der 
Kommunen führt zu einem Einnahmeverlust von 22,3 Mrd. Euro. Durch die 
Einführung eines 17,5%igen Zuschlags auf die Einkommensteuerschuld (= 
Kommunalsteuer) wird dieser Einnahmeverlust voll ausgeglichen. 

Die Einführung des gleichen Zuschlages von 17,5% auf die Körperschafts-
teuer erbringt eine Steuereinnahme von 4,2 Mrd. Euro (Tabelle Seite 16, Zei-
le 9). 

Die Mehreinnahmen durch Anhebung des Körperschaftsteuersatzes (5,2 Mrd. 
Euro) und die Einnahmen aus der Kommunalsteuer der Kapitalgesellschaften 
(4,2 Mrd. Euro) betragen zusammen 9,4 Mrd. Euro. Dadurch verringert sich 
der Finanzierungssaldo von -10,6 Mrd. Euro auf -1,2 Mrd. Euro (Tabelle Sei-
te16, Zeile 16, letzte Spalte). 
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Schaubild 3: Auswirkungen der vorgeschlagenen Änderungen bei den Er-
tragsteuern auf die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und 
Gemeinden 
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• Veränderung der Umsatzsteuerverteilung 
Durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entsteht für die Gemeinden ein 
Einnahmeverlust von 17,8 Mrd. Euro (Tabelle Seite 16, Zeile 7). Durch die 
vorgeschlagenen Veränderungen bei den Ertragsteuern erzielen die Gemein-
den Mehreinnahmen von 4,2 Mrd. Euro (Tabelle, Zeile 13). Nach Saldierung 
verbleibt ein Einnahmeverlust von 13,6 Mrd. Euro. Dagegen haben Bund und 
Ländern Mehreinnahmen von insgesamt 14,5 Mrd. Euro (Tabelle, Zeile 7 + 
13). Der Verlust für die Gemeinden kann zu Lasten von Bund und Ländern 
durch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer von 2,2% 
auf 12,0% ausgeglichen werden (Tabelle, Zeile 14). 

Die Mindereinnahmen durch den Wegfall der Gewerbesteuerumlage beim 
Fonds Deutsche Einheit und beim Finanzausgleich (in der Tabelle Seite 16 
als Nebenhaushalte bezeichnet) kann ebenfalls durch Veränderungen bei der 
Verteilung der Umsatzsteuer erreicht werden. Wird hier ein voller Ausgleich 
vorgenommen (Tabelle, Zeile 15), verbleiben noch Mindereinnahmen von 0,8 
Mrd. Euro beim Bund und 0,4 Mill. Euro bei den Ländern (Tabelle, Zeile 16). 
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Schaubild 4: Auswirkungen der Erhöhung des Anteils der Gemeinden an der 
Umsatzsteuer um 9,8%-Punkte von 2,2% auf 12,0% 

Bund Länder Gemeinden 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Saldierung der finanziellen Auswirkung  
Der Wegfall der Gewerbesteuer wird in erster Linie durch die Erhöhung der 
Körperschaftsteuer und die Einführung einer Kommunalsteuer für Kapitalge-
sellschaften finanziert. Für Arbeitnehmer, Bürger und Unternehmen kommt es 
zu keinen zusätzlichen Belastungen. Für Deutschland als Ganzes gibt die fol-
gende Tabelle einen entsprechenden Überblick:  
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 Tabelle: Auswirkungen der liberalen Gemeindesteuerreform 
(Auf der Basis der Ergebnisse des Jahres 2001) 

Bund Länder Neben-
haushalte1)

Gemein-
den Insgesamt

Zeile Vorgang 

Mio. Euro 

I. Auswirkungen durch Wegfall der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage 

1 Abschaffung Gewerbesteuer       -24.534  -24.534 

2 Mehreinnahmen Einkommensteuer 3.606 3.606   1.272  8.484 

3 Mehreinnahmen Körperschaftsteuer 1.827 1.827     3.654 

4 Mehreinnahmen Kapitalertragsteuer 538 538     1.076 

5 Mehreinnahmen Solidaritätszuschlag 724       724 

6 Wegfall Gewerbesteuerumlage -1.513 -1.894 -2.103  5.510  0 

7 Insgesamt 5.182 4.077 -2.103  -17.752  -10.596 

II. Auswirkungen der vorgeschlagenen Veränderungen bei den Ertragsteuern 

8 Anhebung Körperschaftsteuer 2) 2.600 2.600     5.200 

  Einführung der Kommunalsteuer3)           

9        - bei Kapitalgesellschaften       4.183  4.183 

10        - bei Einkommensteuerpflichtigen       22.280  22.280 

11 Absenkung d. Einkommensteuertarifs -11.140 -11.140     -22.280 

12 
Wegfall des Gemeindeanteils an der 
Einkommensteuer 11.140 11.140   -22.280  0 

13 Insgesamt 2.600 2.600 0  4.183  9.383 

III. Auswirkungen der vorgeschlagenen Veränderungen bei der Umsatzsteuerverteilung 

14 
Erhöhung des Umsatzsteueranteils 
der Gemeinden von 2,2% auf 12,0% -7,463 -6.106   13.569 0 

IV. Abgleich der Nebenhaushalte1) über die Umsatzsteuerverteilung 

15 

Ausgleich des Verlustes der Neben-
haushalte über die Umsatzsteuerver-
teilung -1.157 -946 2.103    0 

V. Zusammenfassung der Auswirkungen von I., II., III. und IV. 

16 Saldo (Zeile 7 + 13 + 14 + 15) -838 -375 0  0  -1.213

1) Fonds Deutsche Einheit und Finanzausgleich. 
2) Anhebung von 25% auf 32%. 
3) Unterstellt wird ein Zuschlag zur Einkommen- bzw. Körperschaftsteuerschuld (= Kommunalsteuer)  
    von 17,5%. 
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7. Stadt-Umland-Auswirkungen 
Die Konzentration von Industrie, Handel, Wirtschaft, kulturellen Einrichtungen 
und folglich auch Verkehr in den Ballungszentren einerseits und des Woh-
nens im Umland andererseits wird durch die Gemeindefinanzreform nicht be-
rührt. Die Reform kann und soll in diese Entwicklung nicht grundsätzlich ein-
greifen; insoweit folgt sie den Zielvorstellungen der derzeitigen Regelungen. 
Die Reform soll allerdings die pauschale Zuweisung der vom Bund erhobe-
nen Einkommensteuer durch eine Lösung ersetzen, die sich unmittelbar an 
der Einkommensteuer des einzelnen, in der Gemeinde ansässigen oder täti-
gen Bürgers ausrichtet und die damit die Zielgenauigkeit bei der Steuervertei-
lung ganz erheblich verbessert. Die derzeit bereits vorhandene Stadt-
Umland-Problematik zur Steueraufteilung kann die Reform nicht vollständig 
beheben, jedoch erheblich verringern. 

Dies wird zum einen durch die Unterteilung in Wohnort- und Betriebstätten-
einkünfte bei Aufrechterhaltung des Zerlegungsprinzips und zum anderen 
durch einen höheren Anteil der Kommunen an der Umsatzsteuer erreicht.  

Tendenziell führt das gemeindliche Zuschlagsrecht zur Einkommensteuer mit 
seiner zielgenaueren Aufteilung zu einer Erhöhung des gemeindlichen Anteils 
der Ballungszentren an der Einkommensteuer, weil sämtliche Betriebstätten-
einkünfte dem Ballungszentrum als Betriebstättengemeinde zugeordnet wer-
den. Insbesondere fließt, abweichend von der bisherigen Regelung, die Ein-
kommensteuer aus freiberuflicher Tätigkeit den Ballungszentren zu, wenn 
diese Tätigkeit in diesem Zentrum durch ein Büro, sei es durch eine Einzel-
person, sei es durch eine Gemeinschaft betrieben wird. Zudem findet das 
Zerlegungsprinzip in den Fällen, in denen die Unternehmen Betriebstätten in 
mehreren Gemeinden unterhält, auch künftig Anwendung. 

Weiterhin ist aus der Aufgabe der im gegenwärtigen Gemeindefinanzreform-
gesetz enthaltenen Deckelung durch Sockelbeträge zusätzliches Einkommen 
für die Ballungszentren zu erwarten. 

Die Umsatzsteuer wird für die Finanzausstattung der Gemeinden weit größe-
re Bedeutung erlangen als bisher. Nach den Vorstellungen der FDP soll sie 
insbesondere die durch Schaffung von Arbeitsplätzen entstehenden Lasten 
der so genannten Betriebsgemeinden abdecken. Als Verteilungsschlüssel ist 
deshalb die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze vorgesehen. 
Mit diesem Verteilungsschlüssel wird insbesondere auch erreicht, dass dieje-
nigen Städte und Gemeinden, die sich in besonderer Weise um die Ansied-
lung von Gewerbebetrieben und die Schaffung von Arbeitsplätzen bemühen, 
finanziell besser gestellt werden als Gemeinden, bei denen vorrangig die Er-
schließung von Bauland für Wohnsiedlungen betrieben wird. 
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8. Steuerrechtliche Aspekte 
Das Zuschlagsrecht der Gemeinden hat verfassungsrechtlich seine Grundla-
gen in Art. 28 Abs. 2 Satz 2 GG 

„Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfasst auch die Grundla-
gen der finanziellen Eigenverwaltung; zu diesen Grundlagen gehört ei-
ne den Gemeinden mit Hebesatzrecht zustehende wirtschaftskraftbe-
zogene Steuerquelle.“  

und in Art. 106 Abs. 5 GG 

„Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Ein-
kommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der 
Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzu-
leiten ist. Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf. Es kann bestimmen, dass die Gemeinden He-
besätze für den Gemeindeanteil festsetzen.“ 

Für die Körperschaftsteuer, an der die Gemeinden ebenfalls beteiligt werden 
sollen, fehlt bisher eine dem Art 106 Abs. 5 entsprechende Regelung. Sie ist 
in das Grundgesetz einzufügen. Außerdem empfiehlt sich eine die Gemein-
den erwähnende Klarstellung in Art. 106 Abs. 3 Satz 2 GG, wonach am „Auf-
kommen der Einkommen- und Körperschaftsteuer Bund und Länder je zur 
Hälfte beteiligt“ sind. 

Einzelheiten des Zuschlagsrechtes sind künftig im Einkommensteuergesetz 
und im Körperschaftsteuergesetz zu regeln. Für Teilbereiche sind Vorschrif-
ten bereits in der Abgabenordnung (AO) enthalten; sie gelten wegen des Vor-
ranges dieses Gesetzes auch ohne ausdrückliche Verweisung (z. B. Begriff 
der „Betriebstätte“ - § 12 AO, Vorschriften über das „Zerlegungsverfahren“ - 
§§ 185 - 190 AO). Einzelne Regelungen zur Zerlegung im Gewerbesteuerge-
setz (§ 28 ff. GewStG) können in das Einkommensteuerrecht übernommen 
werden. Das Gewerbesteuergesetz und die dazu ergangenen Durchfüh-
rungsbestimmungen sind im Übrigen ersatzlos aufzuheben. 

9. Administrierbarkeit 
Der Arbeitskreis „Administrierbarkeit“, eine Untergruppe der Arbeitsgemein-
schaft „Kommunalsteuern“ der Kommission zur Reform der Gemeindefinan-
zen der Bundesregierung, hat eine Kommunalsteuer in der hier vorgeschla-
genen Ausgestaltung eines Zuschlagsmodells als „verwaltungsmäßig um-
setzbar“ bezeichnet. Der bisherige Verwaltungsaufwand der Gemeinden für 
die Gewerbesteuer entfällt. Es handelt sich dabei um rd. 900.000 Steuerfälle 
unterschiedlicher Größenordnung. Die Mehrbelastung der Finanzämter hin-
gegen ist vergleichsweise unbedeutend, weil alle diesbezüglichen Steuerfälle 
ohnehin beim Finanzamt anhängig sind.  

Zur steuertechnischen Umsetzung werden darüber hinaus folgende Vor-
schläge gemacht:  
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• Verfahren bei der Lohnsteuer 
Das Zuschlagsverfahren muss auch für die Lohnsteuer gelten. Diese wird 
zwar im Veranlagungsverfahren wie eine Vorauszahlung auf die Einkom-
mensteuer behandelt, hat aber eine abweichende Erhebungsform. Es wäre 
nicht sachgerecht, bei der Lohnsteuer auf die Wirkungen des Zuschlagsrech-
tes zu verzichten. Dies wäre nicht nur verfassungsrechtlich bedenklich son-
dern würde auch die steuerpolitische Wirkung vernebeln, dem Bürger die 
Auswirkungen des Finanzgebarens seiner Kommune zu verdeutlichen. So-
weit die Hebesätze der Gemeinde höher als der Durchschnitt liegen, wären 
überdies spätere aufwändige Nachforderungen von meist relativ kleinen Be-
trägen notwendig. 

Die Gemeinde hat auf der Lohnsteuerkarte, die den in ihr wohnhaften Arbeit-
nehmern ausgestellt wird, ihre Gemeindenummer und den für das Kalender-
jahr geltenden Zuschlag anzugeben. Dem Finanzamt wird jede ausgestellte 
Lohnsteuerkarte mitgeteilt. Das Finanzamt hat dadurch die Möglichkeit, je-
dem Steuerfall nachzugehen und letztlich der Gemeinde den ihrem Zuschlag 
entsprechenden Steueranteil zuzuweisen.  

Der Arbeitgeber hat - wie bisher - die Lohnsteuer auf der Grundlage der Ein-
tragungen auf den Lohnsteuerkarten der Arbeitnehmer zu berechnen, monat-
lich die Summe seinem Betriebsfinanzamt zu melden und die einbehaltenen 
Steuerbeträge dorthin abzuführen. 

Neben der bundeseinheitlichen Lohnsteuer ist wie bei Solidaritätszuschlag 
und Kirchensteuer auch die Kommunalsteuer, die sich aus dem Zuschlag der 
Wohnsitzgemeinde ergibt, zu berechnen und bei der Abrechnung zu berück-
sichtigen.  

Da die Lohnabrechnung fast ausnahmslos mit Hilfe von EDV-Programmen 
vom Arbeitgeber, von Serviceunternehmen oder von Steuerberatern (z.B. 
DATEV) ausgeführt wird, ist diese Mehrbelastung zumutbar. 

Um der Finanzverwaltung die Zuweisung von Lohnsteueranteilen an die 
Wohnsitzgemeinden bereits während des laufenden Jahres zu ermöglichen, 
kann es erforderlich sein, die Lohnsteueranmeldungen um eine Übersicht zu 
ergänzen, welche Steueranteile der Arbeitnehmer auf die einzelnen Wohn-
sitzgemeinden entfallen. Im Gesetzgebungsverfahren ist zu klären, ob dafür 
eine quartalsweise, halbjährliche oder gar jährliche Aufstellung ausreicht. 

In den Länderfinanzverwaltungen ist durch geeignete Maßnahmen sicherzu-
stellen, dass die Gemeindeanteile, die sich aus den Lohnsteueranmeldungen 
ergeben, zusammengeführt und den berechtigten Wohnsitzgemeinden von 
den Landeskassen in regelmäßigen Abständen zugewiesen werden. Dassel-
be gilt für die Korrekturbeträge, die sich nach Auswertung der Lohnsteuerkar-
ten aus der endgültigen Steuerfestsetzung im Veranlagungsverfahren erge-
ben (durch weitere Einkünfte, Werbungskosten, Freibeträge usw.) und zu ei-
ner Minderung oder Erhöhung der Gemeindeanteile führen können. Ein ent-
sprechendes Sammelverfahren ist für Fälle vorzusehen, in denen die Wohn-
sitzgemeinde in einem anderen Bundesland liegt als das Betriebsfinanzamt, 
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an das die Lohnsteuer abgeführt wurde. Das bisherige Verfahren der 
Lohnsteuer-Zerlegung entfällt ersatzlos. 

• Verfahren bei der Einkommensteuer 
Die Finanzämter haben die Einkommensteuer grundsätzlich in der bisher ge-
wohnten Weise zu berechnen. Auf das zu versteuernde Einkommen ist die 
bundeseinheitliche Steuertabelle (Grundtabelle oder Splittingtabelle) anzu-
wenden, sofern der von der FDP geforderte Stufentarif noch nicht gelten soll-
te.  

Sind indes im Einkommen betriebliche Einkünfte enthalten und weicht der 
Betriebsort vom Wohnsitzort ab, ist der weitere Verfahrensschritt der „Zerle-
gung“ der Kommunalsteuer erforderlich. Für Steuerbürger mit solchen be-
trieblichen Einkünften muss die Einkommensteuer-Erklärung um die Angabe 
ergänzt werden, in welcher Gemeinde die auswärtige Betriebsstätte (vgl. § 12 
AO) liegt und welcher Teil der gesamten Einkünfte darauf entfällt. Das Fi-
nanzamt teilt nach diesem Schlüssel die festgestellte Bemessungsgrundlage 
auf die Wohnsitzgemeinde und die beteiligten Betriebsgemeinden auf und 
setzt unter Anwendung der jeweiligen Hebesätze die Kommunalsteuerschuld 
fest. Abweichend von dem bisher bei der Gewerbesteuer üblichen Verfahren 
bleibt Steuerberechnung und Steuererhebung in einer Hand. – Die Vorschrif-
ten der Abgabenordnung ( §§ 185 ff. ) und des bisherigen Gewerbesteuerge-
setzes über das Zerlegungsverfahren - insbesondere bei strittiger Zuordnung 
– sind nötigenfalls anzupassen und in das Einkommensteuergesetz aufzu-
nehmen. 

Es empfiehlt sich, eine Bagatellgrenze einzuführen (z.B. 50.000 Euro betrieb-
liche Einkünfte) unterhalb der keine Aufteilung (Zerlegung) vorgenommen 
wird.  

Bei Personengesellschaften ergeben sich keine Besonderheiten. Der Gewinn 
wird – wie bisher – vom Betriebsfinanzamt einheitlich und gesondert festge-
stellt. Diese Feststellung ist lediglich bei mehreren Betriebstätten, die nicht in 
derselben Gemeinde liegen, um eine Angabe über die Verteilung des Ge-
winns oder Verlustes auf die Betriebstätten zu ergänzen. 

• Verfahren bei der Körperschaftsteuer 
Das Verfahren bei der Körperschaftsteuer entspricht im Grundsatz dem Ver-
fahren der Einkommensteuer bei Vorhandensein mehrerer Betriebstätten. 
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• Verfahren bei nicht veranlagten Ertragsteuern 
Zu den nicht veranlagten Ertragsteuern zählen insbesondere 

- die Kapitalertragsteuer (20%) als Quellensteuer aus inländischen Kapitaler-
trägen, 

- die Zinsabschlagsteuer (30%) auf Zinsen aus Kapitalforderungen, 

- die Zinsabschlagsteuer (35%) auf Tafelgeschäfte, 

- pauschalierte Lohnsteuer für Geringverdiener und Teilzeitbeschäftigte, 

- pauschalierte Lohnsteuer in besonderen Fällen (§ 40 EStG), 

- Abgeltungsteuer für beschränkt Steuerpflichtige (§§ 50, 50 a EStG), 

- die von der FDP geforderte Abgeltungsteuer auf Zinserträge (statt der ers-
ten drei Spiegelstriche) 

- die von der FDP geforderte Abgeltungsteuer (25%) auf bisher nicht ver-
steuerte Einnahmen. 

In den genannten Fällen handelt es sich zum Teil um echte Abgeltungsteu-
ern, die auch bei einer etwaigen Veranlagung unberücksichtigt bleiben. Teil-
weise handelt es sich um Quellensteuern, die zwar personenbezogen erho-
ben und bei einer Veranlagung berücksichtigt werden, im Zeitpunkt der Erhe-
bung aber keiner Gemeinde zugeordnet werden können. Es wäre ein unan-
gemessen hoher Verwaltungsaufwand, diese Steuern jeweils schon im Zeit-
punkt der Erhebung bestimmten Gemeinden zuzuordnen. Es empfiehlt sich 
daher, diese Ertragsteuern zunächst Bund und Ländern zuzuordnen, jedoch 
einen Anteil von 15% zweckgebunden den Gemeinden zuzuweisen und sie 
im Wege des Finanzausgleichs und/oder durch Sonderzuweisungen für Här-
temilderungsregelungen beim Wegfall der Gewerbesteuer zu verwenden. 

• Verfahren bei der Umsatzsteuer 
Die Verteilung des Umsatzsteueraufkommens auf Bund und Länder folgt – 
wie bisher – den verfassungsrechtlichen Vorgaben (Art. 107 Abs. 1 Satz 4 
GG). Innerhalb der Länder ist die Umsatzsteuer der Gemeinden nach einem 
Schlüssel zu verteilen, der sich aus dem Verhältnis der Zahl der sozialversi-
cherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse in der Gemeinde zur Zahl der gesam-
ten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse im ganzen Land ergibt 
(ohne Beschäftigte von Gebietskörperschaften, Behörden und Sozialversiche-
rungen). Hierfür ist es erforderlich, dass die Betriebe mit den Lohnsteueran-
meldungen regelmäßig auch die Zahl dieser Arbeitsverhältnisse ihrem Be-
triebsfinanzamt melden. 

Die Landesfinanzverwaltungen haben dafür zu sorgen, dass diese Daten län-
derweise zusammengeführt werden. Aus dem Umsatzsteueraufkommen sind 
den Kommunen regelmäßige Abschlagszahlungen zuzuweisen. Nach Ende 
jedes Kalenderjahres sind genaue Abrechnungen vorzunehmen, die zugleich 
die Grundlage für spätere Abschlagszahlungen bilden. 
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B. Leistungsfähigkeit der kommunalen Ebene nachhaltig verbes-
sern 

1. Konnexitätsprinzip ins Grundgesetz und in die Länderverfassungen 
aufnehmen 
Der Vollzug der Bundes- und Landesgesetze durch die Städte und Gemein-
den führt zunehmend zu besorgniserregenden Defiziten in den Gemeinde-
haushalten, weil den Gemeinden Aufgaben teilweise ohne oder ohne ausrei-
chende finanzielle Kompensation übertragen werden. Dies war in der Ver-
gangenheit z.B. beim Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und zu-
letzt bei der Grundsicherung der Fall. Eine Aufgabenübertragung der Länder 
oder des Bundes auf die Gemeinden löst weder eine Verpflichtung zur Über-
nahme oder wenigstens zur Regelung der Ausgabenlast aus, noch verpflich-
tet sie, die bei den Gemeinden entstehenden Ausgaben zu tragen. Dieses 
strukturelle Problem lässt sich nur durch die Änderung der Verfassungen lö-
sen:  

Die FDP setzt sich dafür ein, dass bei jedem neuen Gesetz oder jeder Verän-
derung eines Gesetzes sowie bei dem Erlass oder jeder Veränderung einer 
Rechtsverordnung, welche die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und 
Gemeindeverbände berühren, die Kosten der Ausführung der jeweiligen 
Rechtsvorschrift für die Gemeinden zukünftig ausdrücklich ausgewiesen und 
auf dieser Grundlage eine gesetzliche Finanzregelung so getroffen wird, dass 
für die Gemeinden insgesamt durch die neue Maßnahme keine zusätzlichen 
finanziellen Belastungen entstehen. Hierzu soll in diesem Sinne das Konnexi-
tätsprinzip im Grundgesetz durchgesetzt werden.  

Auch in den Länderverfassungen soll das strikte Konnexitätsprinzip, soweit 
noch nicht geschehen, verankert werden.  

2. Mischfinanzierungen beseitigen 
In Deutschland ist ein undurchdringliches Geflecht von Mischfinanzierungen 
entstanden. Bürger, Politiker und selbst Experten sind nicht mehr in der Lage 
alle Finanzströme zu durchschauen. Damit ist nicht mehr klar, wer welche 
Steuergelder wozu ausgibt und wer die Verantwortung dafür trägt. Die Folge 
ist, dass sich einerseits niemand für Fehlentwicklungen verantwortlich fühlt 
und andererseits alle Ebenen die Verantwortung aufeinander abwälzen. Des-
halb führen Mischfinanzierungen zwangsläufig zu Misswirtschaft. Ohne klare 
und alleinige Finanzierungsverpflichtung der Aufgabenbereiche der Gebiets-
körperschaften, wird es zudem keinen funktionierenden Wettbewerb geben. 

Im Sinne des föderalen Systems sind Mischfinanzierungen konsequent abzu-
bauen. Auf dem Weg dorthin müssen sie an klar definierte Anforderungen 
ausgerichtet und einem kontinuierlichen Evaluierungsprozess unterworfen 
werden. Sie sind zu befristen und degressiv zu gestalten. 
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3. Mitwirkungsrechte der kommunalen Ebene verbessern 
Zur Stärkung der Rechte und der Berücksichtigung der Position der Gemein-
den sollen auf Bundes- und Länderebene die folgenden Maßnahmen ergriffen 
werden:  

Vor jedem neuen oder jeder Veränderung eines Bundesgesetzes, welches 
die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände berührt, 
soll es ein förmliches Anhörungsverfahren mit den Vertretern der Gemeinden 
geben. Dadurch können sowohl die Interessen der Gemeinden als auch die 
Kostenfolgenabschätzung Berücksichtigung finden.  

Vor jedem neuen oder jeder Veränderung eines Gesetzes im Bundesrat, wel-
ches die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände 
berührt, soll ein zu schaffender Ausschuss für kommunale Angelegenheiten 
zwingend am Gesetzgebungsverfahren beteiligt werden. 

Um die Beteiligung der Gemeinden am Gesetzgebungsverfahren des Landes 
verfassungsmäßig zu garantieren, sind die Länder aufgefordert, den Konsul-
tationsmechanismus, soweit noch nicht geschehen, analog zum Beteili-
gungsgesetz in Hessen, in den Länderverfassungen zu verankern.  

4. Gestaltungsfreiheit der Kommunen erhöhen 
Aus liberaler Sicht gewährt nicht der Staat den Bürgern Freiheit, sondern die 
Bürger gewähren dem Staat Einschränkungen ihrer Freiheit, um das Ge-
meinwesen zu organisieren. Wo der Staat nicht regeln muss, da soll er es 
auch nicht tun. Die Freiheit vor dem Staat zu gewähren, die Freiheit zu för-
dern, selbständig zu denken, die freie Entwicklung der Gesellschaft zu er-
möglichen, das ist Aufgabe des Staates. Dieses Staatsverständnis verpflich-
tet zum Aufgabenabbau sowie zur Rückführung von Normen und Standards 
auf allen Ebenen staatlichen und kommunalen Handelns.  

Stattdessen werden in Deutschland mit über 85.000 Vorschriften und Geset-
zen alle erdenkbaren Lebenssachverhalte geregelt. Es ist offensichtlich, dass 
mehr als 50% aller Gesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschrif-
ten nicht mehr erforderlich sind. Die FDP setzt sich auf allen Ebenen des 
Staates dafür ein, dass überflüssige Gesetze, Steuern und Verordnungen 
konsequent identifiziert und abgeschafft werden. 

Die FDP fordert, dass zukünftig Gesetze mit einem Verfallsdatum versehen 
werden. Zugleich soll mit diesem Zeitkorsett eine Beweislastumkehr für jede 
staatliche Regelung eingeführt werden. Das heißt, es ist nicht mehr der 
Nachweis zu erbringen, dass eine Maßnahme abgeschafft werden kann, 
sondern es ist im Falle einer Verlängerung der Maßnahme der Nachweis zu 
erbringen, dass die Maßnahme weiter notwendig ist.  

Die FDP setzt sich zudem dafür ein, dass der größte Teil der heutigen Ge-
nehmigungsverfahren zu Anmeldeverfahren umgestaltet werden: Statt dem 
bisherigen Grundsatz des Verbotes bis zur Genehmigung sollen alle Anträge 
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als genehmigt gelten, denen die Verwaltung nicht binnen einer kurzen Frist 
widersprochen hat. 

5. Privatisierungsspielräume besser nutzen 
Eine gut funktionierende Verwaltung ist besonders in den Kommunen wichtig. 
Die Verwaltung ist Dienstleister für den Bürger. Um dies effizient und kosten-
sparend zu gestalten, setzt die FDP auf Auslagern von Leistungen und wirt-
schaftliches Handeln. Die Definition kommunaler Kernaufgaben muss hierbei 
immerwährend neu gefunden werden.  

Zuständigkeit hat erst dann ihren berechtigten Sinn, wenn die freiwillige Ü-
bernahme von Verantwortung und die bürgerschaftliche Selbstorganisation 
ihre Grenzen finden. Erst dort wo Vereine, Genossenschaften, Stiftungen, 
Bürgerinitiativen, Selbsthilfeorganisationen und andere freiwillige Kooperatio-
nen die Grenze ihrer Möglichkeiten gefunden haben, ist die Kommune ge-
fragt.  

Aber auch dann muss die Kommune nicht zwangsläufig selber machen und 
gestalten, was private Dritte ebenso gut und wirtschaftlich erfüllen können. 

Die FDP setzt sich dafür ein, dass in den Gemeindeordnungen der Länder 
entsprechende Grundsätze eingefügt werden (wie z.B. in §85 der Gemeinde-
ordnung des Landes Rheinland-Pfalz).  

Bei allen übrigen Aufgaben ist von der Gemeinde zu prüfen, ob in Kooperati-
on mit anderen Kommunen größere Einheiten für die Erstellung von Dienst-
leistungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben möglich sind, z.B. bei den 
Verkehrsbetrieben, Kultureinrichtungen, der Abfallwirtschaft, den Kranken-
häusern und der Wirtschaftsförderung. Auch hier ist die privatrechtliche Or-
ganisationsform gefordert. Public-Private-Partnership-Projekte sind gezielt 
auszubauen. Bei hoheitlichen Tätigkeiten ist die Zweckverbandslösung oder 
die öffentlich-rechtliche Vereinbarung der richtige Weg.  

Dem Subsidiaritätsgedanken entsprechend fordert die FDP die Aufnahme ei-
nes Privatisierungsgebots im Grundgesetz. Der Staat muss aufgrund eines 
solchen Gebots immer begründen, warum eine Angelegenheit einer öffentli-
chen Aufgabenwahrnehmung bedarf. 

6. Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammenlegen 
In der Vergangenheit bis in die Gegenwart ist eine immer größere Verlage-
rung der Finanzlast auf die Gemeinden infolge der Zunahme der Zahl der So-
zialhilfeempfänger festzustellen, ohne dass die Gemeinden auf die Arbeits-
marktpolitik Einfluss nehmen können. Das heutige Nebeneinander von Ar-
beitslosenhilfe und Sozialhilfe ist verwaltungs- und kostenaufwendig. Einspa-
rungen für die öffentliche Hand - insbesondere für die Gemeinden - aber auch 
für den Bund und nicht zuletzt die Beitragszahler sind nur durch eine effizien-
te Zusammenlegung der beiden Transferleistungen Arbeitslosenhilfe und So-
zialhilfe bei stärkerer Pauschalierung der Leistungen realisierbar. 
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Die Arbeitslosenhilfe muss deshalb vollständig mit der Sozialhilfe zu einem 
System mit einer Leistung, mit klaren Zuständigkeiten, eingleisigen Verfahren 
und schlankerer Verwaltung zusammengefasst werden (Arbeitslosengeld II). 
Es gibt keine überzeugende Begründung dafür, warum es in Deutschland 
mehrere steuerfinanzierte Fürsorgeleistungen für einen Tatbestand, nämlich 
den der Arbeitslosigkeit, gibt. Bislang werden die Kosten wie auf Verschiebe-
bahnhöfen zwischen den Arbeitsämtern und den Gemeinden hin- und herge-
schoben. Das Verfahren ist ineffektiv, für den Empfänger undurchsichtig und 
für den Steuerzahler zu teuer. 

Die organisatorische Verzahnung der Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe soll 
durch die Bildung einer gemeinsamen Anlaufstelle für Arbeitslose und Sozial-
hilfeempfänger, so genannte „one-stop-career“-Center, gewährleistet werden, 
damit Beratung, Unterstützung, medizinische Dienste, individuelle Kontaktan-
bahnung mit Unternehmen, Computertraining sowie begleitende Qualifizie-
rung bei der Arbeitssuche mit dem gebündelten Personal des sozialen Siche-
rungssystems, unterstützt von Sozialarbeitern und Psychologen und unter 
Einbeziehung von privaten Job-Vermittlern sowie Zeitarbeit, in einem Haus 
stattfinden kann. Die bewährten Vermittlungskonzepte der kommunalen Sozi-
alhilfeträger müssen dabei in die „one-stop-career“-Center integriert werden. 
In dieser gemeinsamen, ortsnahen Anlaufstelle aller beteiligten Institutionen, 
einschließlich privater und gemeinnütziger Vermittler und Verleiher, Wohl-
fahrtsverbänden und öffentlicher Trägern, sollen einerseits alle aktiven Leis-
tungen, gewährt werden, andererseits auch Sanktionen ausgesprochen wer-
den können, wenn die Anstrengungen der Anspruchsberechtigten unzurei-
chend sind. Die Trägerschaft dieser gemeinsamen Anlaufstelle sollte sich 
nach dem Effektivitäts- und Subsidiaritätsprinzip ausrichten, und bestehende 
gut funktionierende Anlaufstellen auf kommunaler Ebene sollten als Vorbild 
erhalten bleiben. 

Das Gerechtigkeitsprinzip „Keine Leistung ohne grundsätzliche Bereitschaft 
zur Gegenleistung“ muss deutlicher zur Geltung gebracht werden. Solange 
abgesenkte Regelsätze für arbeitsfähige Personen nicht realisiert sind, müs-
sen die vorhandenen Sanktionsmechanismen in Zukunft straffer und stärker 
angewandt werden. Während bisher die Beweislast, dass ein Sozialhilfeemp-
fänger entgegen seiner Behauptung arbeitsfähig ist, nach der Rechtspre-
chung beim Sozialamt liegt, muss hier gelten:  

Es muss der Sozialhilfeempfänger darlegen, dass er nicht selber seinen Le-
bensunterhalt bestreiten kann, wenn er vom Staat und damit vom Steuerzah-
ler Hilfe will. Nur bei einem solchen Nachweis eigener Bemühungen zur Auf-
nahme von Arbeit besteht der Anspruch auf das so genannte soziokulturelle 
Existenzminimum, also die Leistungen, die über das materielle Existenzmini-
mum hinaus für die Eingliederung des Bedürftigen in die Gesellschaft erfor-
derlich sind. Ansonsten erfolgt eine Kürzung auf das materielle Existenzmini-
mum. 

Gleichzeitig sollte mit dieser Reform ein dauerhafter föderaler Finanzaus-
gleich erfolgen: Von den durch den Wegfall der Arbeitslosenhilfe sowie weite-
rer Personalkosten ersparten Leistungen muss der Bund den Gemeinden ei-
nen – je nach ihren Aufwendungen – jährlich im voraus festgelegten Betrag 
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geben, so dass ein Budgetsystem mit dem Anreiz zum sparsamen Haushal-
ten geschaffen wird. Dieser den Kommunen jährlich vom Bund zu überwei-
sende Pauschalbetrag sollte sich an den Bundesausgaben für die Arbeitslo-
senhilfe im letzten Jahr vor dem Inkrafttreten der Reform richten und dann re-
gelmäßig angepasst werden. Städte und Gemeinden können nicht verbrauch-
te Mittel, etwa weil sie besonders viele Menschen vermittelt haben, behalten. 
Gleichzeitig müssen sie Unterdeckungen aus ihren Haushalten begleichen. 

C. Verbesserung der finanziellen Lage der Gemeinden 
Die Lösung der finanziellen Probleme der Kommunen duldet keinen Aufschub. 
Notwendig ist daher eine ebenso schnelle wie durchgreifende Reform, die zu 
nachhaltigen Einnahmeverbesserungen und Ausgabenbegrenzungen führt. Im 
Einzelnen setzt sich die FDP für folgende Verbesserungen ein: 

a) Die einseitigen Belastungen, die den Kommunen durch die verfehlte rot-
grüne Finanzpolitik entstanden sind, müssen umgehend korrigiert werden:  

• Die von Bundesrat und Opposition im Bundestag geforderte und von der 
rot-grünen Mehrheit bisher selbst in namentlicher Abstimmung abgelehnte 
Absenkung der Gewerbesteuerumlage auf das Niveau vor der rot-grünen 
Steuerreform (2,0 Mrd. Euro in 2003, 2,3 Mrd. Euro in 2004) muss reali-
siert werden. 

• Das Grundsicherungsgesetz muss entweder aufgehoben werden oder der 
Bund muss einen vollständigen Ausgleich für die Belastungen der Kom-
munen aus dem Grundsicherungsgesetz leisten (Entlastung der Kommu-
nen mindestens 140 Mio. Euro). 

b) Die in diesem Papier vorgeschlagenen Maßnahmen zur Reform der Ge-
meindefinanzen werden dazu führen, dass die Kommunen künftig über ver-
lässlichere finanzielle Grundlagen verfügen. Dazu trägt insbesondere ein 
substantiell erhöhter Anteil der Kommunen an der kontinuierlich anwachsen-
den Umsatzsteuer bei. 

c) Die sich aus der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe er-
gebenden Einsparpotentiale sollen nach Vorstellung der FDP vorrangig den 
Kommunen zu Gute kommen. Je nach Ausgestaltung des Modells sind Ent-
lastungen für die Kommunen von mehr als 4 Mrd. Euro möglich.  

d) Weitere finanzielle Entlastungen in Milliardenhöhe werden durch folgende 
Reformelemente mittel- und langfristig zielen: 

• erhöhte Anreize zum sparsamen Mitteleinsatz durch gesteigerten Wett-
bewerb auf kommunaler Ebene, 

• Abbau von Bürokratie und Lockerung von Normen und Standards und 

• konsequente Privatisierung von kommunalen Tätigkeiten. 

e) Um die Kommunen vor zusätzlichen finanziellen Belastungen durch neue 
Gesetze und Verordnungen des Bundes und der Länder wirksam zu schüt-
zen, werden die Rechte der Kommunen durch Stärkung des Konnexitätsprin-
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zips und durch Einführung eines Konsultationsmechanismus wirksamer ge-
schützt. 

IV. Reform der Grundsteuer 
Die Grundsteuer stellt heute nach dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
und der Gewerbesteuer die drittwichtigste steuerliche Einnahmequelle dar. Das 
Aufkommen beträgt ca. 6 Mrd. Euro, der Anteil an den Gemeindesteuern 
schwankt zwischen 10% in Gemeinden der alten und 25% in den neuen Bundes-
ländern. Die heutige Ermittlung und Erhebung der Grundsteuer ist verwaltungsin-
tensiv und für Bürger und Unternehmen nur schwer nachvollziehbar.  

Eine aufkommensneutrale Reform der Grundsteuer ist deshalb dringend erfor-
derlich. Die vorrangigen Ziele einer Reform der Grundsteuer müssen die Verein-
fachung und der Abbau von Verwaltungsaufwand und nicht zuletzt die Stärkung 
der kommunalen Autonomie sein. 

Die Ertrags- und Verwaltungskompetenz der Grundsteuer sollte in eine Hand ge-
legt werden. Die Kommunen sollten für die Ermittlung und Erhebung der 
Grundsteuer vollständig eigenständig tätig werden. Dies erfordert jedoch ein we-
sentlich einfacheres Ermittlungs- und Bewertungsverfahren. Die Bemessung der 
Grundsteuer sollte deshalb an der Größe des Grundstücks sowie der Wohn- und 
Nutzfläche der Bebauung (kombinierte Boden- und Gebäudesteuer) anknüpfen. 
Die erforderlichen Daten sind liegen zum großen Teil in elektronischer Form vor. 

Eine Abkehr von der heutigen Einheitsbewertung würde zudem die Abschaffung 
des sog. Bewertungsgesetzes ermöglichen. Mit einem solchen Schritt könnte die 
wertmäßige Grundlage für die Erhebung der Vermögensteuer beseitigt werden.  
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V. Liberale Gemeindefinanzreform als Meilenstein auf dem Weg zu 
einer umfassenden Steuerreform  
Der hier vorgezeigte Weg zur Abschaffung der Gewerbesteuer stellt eine we-
sentliche Voraussetzung für die von der FDP vorgeschlagene große Steuerre-
form dar. Sie ist der Schlüssel zur radikalen Steuervereinfachung durch Wegfall 
der unterschiedlichen Einkunftsarten und Einführung eines einheitlichen Steuer-
tarifs.  

Das Konzept sieht für alle Einkünfte einen einheitlichen Stufentarif vor. Der von 
der FDP mit Sätzen von 15, 25 und 35% vorgeschlagene Stufentarif muss bei 
Inkrafttreten der liberalen Gemeindefinanzreform zur Kompensation der Kom-
munalsteuer, wie bereits zuvor für den Steuertarif 2005 dargestellt, entsprechend 
abgesenkt werden.  

Dieser Tarif gilt auch für Kapitalgesellschaften. Ausschüttungen werden dabei 
immer mit 29,8% bei der Gesellschaft belastet. Beim Anteilseigner kann diese 
Steuer auf Antrag angerechnet werden. Die Besteuerung wird so rechtsform-
neutral.  

Für die Bürger spielt es also keine Rolle, ob Einnahmen von einer Kapitalgesell-
schaft oder einer Personengesellschaft, durch selbständige oder nichtselbstän-
dige Arbeit erzielt werden. 

Zur Freistellung des Existenzminimums gibt es für jeden Bürger, also auch für 
jedes Kind, einen einheitlichen Grundfreibetrag von 7.500 Euro. Der besonderen 
Belastung von Familien einschließlich der Alleinerziehenden wird durch diese 
Verdoppelung des Freibetrags für Kinder Rechnung getragen. Das Kindergeld 
wird entsprechend angepasst. 

Das Einkommensteuerrecht wird im Übrigen durch den Wegfall von Sondertat-
beständen, Steuerbefreiungen und Steuervergünstigungen vereinfacht. „Steuern 
mit Steuern“ soll es künftig nicht mehr geben. Staatliche Förderung bestimmter 
Zwecke ist nur noch durch direkte Zahlungen möglich. Das schafft mehr Trans-
parenz und zwingt Leistungsempfänger und den Staat laufend zur Rechtferti-
gung der Fördermaßnahme. 

Ein so vereinfachtes Einkommensteuerrecht führt zu einer gerechten und damit 
akzeptablen Belastung. Die angestrebte Reform muss zudem zu einer so kräfti-
gen Nettoentlastung für alle Steuerpflichtigen führen, dass zum einen Anreize 
zur Steuervermeidung und zur Schwarzarbeit möglichst beseitigt werden und 
zum anderen Bürger und Unternehmen einen deutlichen finanziellen Spielraum 
bekommen. Dies wird zu einer erheblichen Zunahme der Investitionen führen 
und zwar sowohl im privaten Bereich als auch im Bereich der Unternehmen. Nur 
dies führt zu einem Wirtschaftsaufschwung und damit zu neuen Arbeitsplätzen.  
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